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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Einnahmen
der

Zollverwaltung in den Jahren 1887 und 1888.

M — _ _ £ —Monate.

Januar . . .

Februar . . .

März . . . .

April . . . .

M a i . . . .

Juni . . . .

Juli . . . .

August . . .

September . .

Oktober . . .

November . .

Dezember . .

Total

auf Ende Juni

-iuQ'?188«.

Fr.

1,563,183. 32

1,809,262. 78

2,133,125. 43

1,915,416. 33

1,971,041.84

1,918,209. 67

1,984,789. 54

1,812,631.52

2,411,009. 31

2,267,981. 63

2,124,121.25

2,583,156. 43

24,493,929. 05

11,310,239. 37

1 QQQ
18S8.

Fr.

1,753,332. 81

1,848,978. 09

2,361,634.71

2,404,206. 19

1,811,065.52

1,988,924. 09

—
12,168,141. 41

1888.

Mehreinnahme.

Fr.

190,149. 49

39,715. 31

228,509. 28

488,789. 86

—
70,714. 42

—
857,902. 04

Mindereinnahme.

Fr.

—

—
—

—

159,976. 32

—

—

—
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Bekanntmachung.

Das unterzeichnete Departement hat, auf erfolgte Anmeldung
hin, gemäß den Bestimmungen des bezüglichen Bundesraths-
beschlusses vom 16. Juni 1884 und der Réglemente hiezu vom
16. März und 16. Juni 1885,

Herrn Rudolf Stuber, von Lohn (Kanton Solothurn),

als wählbar an eine höhere kantonale Forststelle im eidgenössischen
Forstgebiet erklärt.

B e r n , den 25. Juni 1888.
Schweizerisches

Industrie- und Landwirthschaftsdepartement :
Abtheilung Forstwesen.

Bekanntmachung.

Der österreichische Pomolo'genverein veranstaltet unter dem
Protektorate Seiner k. und k. Hoheit des Erzherzogs K a r l L u d -
wig vom 29. September bis 7. Oktober laufenden Jahres in Wien
eine Regionalobstausstellung, verbunden mit einem Obstmarkte.

Zwei Abtheilungen dieser Ausstellung sind international, näm-
lich jene der Do r r a p p a r a t e uud jene der M a s c h i n e n und
G e r ä t h e f ü r d e n O b s t b a u u n d f ü r d i e O b s t v e r w e r -
t h u n g , und zwar: Veredllungsbehelfe, Scheeren, Messer, Dünger-
vorrichtungen etc., Obstpressen und-Mühlen,, Schneid- und Schäl-
maschinen, Handgeräthe, Werkzeuge, Kellergeräthe für Mostberci-
tung und Verpackungsmaterialien.

Die Anmeldungen für diese Abtheilungen sind bis zum 15. Ju l i
an das C e n t r a l - C o m i t é des k. k. ö s t e r r e i c h i s c h e n Po-
ni o l o g e n v e r e ins , L e e c h w a l d , Graz, zu richten.

Das unterzeichnete Departement ist gerne bereit, weitere Aus-
kunft zu vermitteln.

B e r n , den 15. Juni 1888.
Schweiz. Landwirthschaftsdepartement.
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Bekanntmachung.

Die im Königreich. Italien gebornen Söhne von Schweizern, welche seit
zehn Jahren in Italien domizilirt waren, als jene geboren wurden (der Auf-
enthalt als Kaufmann gilt nicht als Domizil), werden hiemit benachrichtigt,
daß sie gemäß A rtikel 8 des italienischenCivilgesetzbuchess von den italienischen
Behörden als Italiener angesehen und daher zum Militärdienst in der ita-
lienischen Armee einberufen werden müssen, sofern sie nicht im Laufe des
auf dieerlangtee Volljährigkeit folgenden Jahres, d. h. nach zurückgelegtem
21. Altersjahre, vor dem Civilstandsbeamten ihres Wohnortes, wenn sie in
Italien wohnen, oder vor den diplomatischen oder Consular-Agenten des
Königreichs Italien, wenn sie außerhalb dieses Königreichs wohnen eine
Erklärung abgeben, daß sie die Eigenschaft als Fremde annehmen nnd
daher die schweizerische Nationalität beibehalten wollen, — Alles im Sinne
von Artikel 5 des erwähnten italienischen Civilgesetzbuches.

Ferner werden sie in Kenntniß gesetzt, daß nach Artikel 4 des Nieder-
lassungs- und Konsularvertrages zwischen der Schweiz und Italien vom
22. Juli 1868 sie nicht in den italienischen Militärdienst berufen werden
dürfen, bis sie das Alter der Majorennität gesetzlich erreicht haben.

K o r n , im Februar 1879.
Die Schweiz. Gesandtschaft in Italien.

Indem der schweizerische Bundesrath die Veröffentlichung der vor-
stehenden Bekanntmachung anordnet, glaubt er zugleich die Kantonsregie-
ungen, sowie die Gemeindebehörden darauf aufmerksam machen zu sollen,
daß gemäß der Erklärung zu dem Niederlassungs- und Konsularvertrage
mit Italien vom 22. Juli 1868 diejenigen Italiener, welche infolge Verzichtes,
oder Erwerbung eines fremden Bürgerrechtes, oder wegen Annahme eines Amtes
von einer fremden Regierung ohne Bewilligung ihrer heimatlichen Regie-
rung, die italienische Nationalität verlieren, dennoch vom Militärdienste in
der italienischen Armee nicht enthoben sind, noch von den Strafen, welche
diejenigen treffen, die gegen ihr Vaterland (Italien) die Waffen tragen (Ar-
tikel 11 und 12 des bürgerlichen Gesetzbuches von Italien).

Die Sonne eines Italieners, welche ihm im Auslande geboren worden
sind, b e v o r er die italienische Nationalität verloren hat, werden als
Italiener betrachtet.

Sie werden selbst dann als Italiener betrachtet, wenn sie geboren sind,
n a c h d e m ihr Vater die italienische Nationalität verloren hat, sofern sie
im Königreich Italien geboren sind und dort wohnen. In diesem Falle,
sind sie aber berechtigt, während des Jahres, welches dem Zeitpunkte des
Eintrittes ihrer Volljährigkeit folgt, für die neue Nationalität ihres Vaters.
zu optiren. (Siehe Artikel 5 des zitirten Gesetzbuches.)

Die Söhne eines Italieners, welche ihm im Auslande, geboren worden
sind, n a c h d e m er die italienische Nationalität verloren hat, werden als
Fremde betrachtet, es sei denn, daß sie nach den im Artikel 5 des italieni-
schen Civil-Gesetzbuches vorgeschriebenen Formen für die italienische Natio-
nalität optiren und im Laufe des auf die Option folgenden Jahres im König-
reiche Italien den Wohnsitz nehmen.
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Sie werden ebenfalls als Italiener betrachtet, wenn sie in Italien ein
öffentliches Amt angenommen, oder wenn sie in der Landarmee oder bei
den Seetruppen gedient, oder in anderer Weise im Königreiche der Militär-
dienstpflicht genügt haben, ohne wegen ihrer Eigenschaft als Fremde Ein-
wendung zu erheben.

B e r n , im Februar 1879.
Die Schweiz, Bundeskanzlei.

Reproduzirt im Juli 1888.

Bekanntmachung.

Der Umstand, daß Deutsche, welche sich um das schweizerische Bürger-
recht bewerben, eine Urkunde über ihre definitive Entlassung aus dem
deutschen Staatsverbande beibringen, hat für den Fall, daß deren Bewerbung
ohne Erfolg ist, für die Retreffenden folgende Nachtheile:

Eine einfache Zurücknahme der Entlassungsurkunde von Seiten der
deutschen Behörden ist gesetzlich nicht zulässig, vielmehr hat jeder aus dem
deutschen Staatsverhand entlassene Deutsche in Gemäßheit des deutschen
Gesetzes über Erwerb und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom
1. Juni 1870. § 8, Ziff. 3 und 4, zum Behufe der Wiedererwerbung des
ursprünglichen Indigenates nachzuweisen, daß er in Deutschland an dem Orte
wo er sich niederlassen will, eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen
finde und an diesem Orte nach den daselbst bestehenden Verhältnissen sich
und seine Angehörigen zu ernähren im Stande sei.

Anderseits hat der Betreffende, weil er nicht mehr im Besitze von Ans-
weisschriften ist, die Ausweisung aus der Schweiz durch die betreffenden
kantonalen Behörden zu gewärtigen.

Künftige Bewerber um das schweizerische Bürgerrecht werden nun auf-
merksam gemacht, daß der Bundesrath für die Ertheilung der Bewilligung
zum Erwerb eines schweizerischen Bürgerrechts nicht die Vorlage einer
Urkunde über die Entlassung aus dem bisherigen Staatsverbande ( E n t -
lassungsurkunde) verlangt, sondern sich mit einer vorbehaltlosen
Erklärung der zuständigen auswärtigen Behörde, darüber, daß für den Fall
dm- Erwerbung eines schweizerischen Bürgerrechts die Entlassung aus dem
frühern Staatsverbande bewilligt werde (Entlassungs z u s i c h e r u n g),
begnügt.

B e r n , den 29. Februar 1884.
Die Schweiz. Bundeskanzlei.

Reproduzirt im Juli 1888.
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Bekanntmachung.

Mit Note vom 27. vor. Mts. übermittelt die belgische Gesandt-
schaft in Bern eine Bekanntmachung folgenden Inhalts:

Mit Beschluß vom 14. Dezember 1874 hat der König der Bel-
gier einen Jahrespreis von 25,000 Franken gestiftet, welcher dazu
bestimmt ist, Geisteswerke zu unterstützen.

Im Jahr 1893 wird der zum Gegenstände eines internationalen
oder gemischten Konkurses gemachte Preis ausgesetzt für das beste
Werk über die Art und Weise, den großen Städten und insbeson-
dere der Brüsseler Bevölkerung bestes Trinkwasser in reichlicher
Menge und zu den geringsten Kosten zu verschaffen, unter Berück-
sichtigung der voraussichtlichen Zunahme jener Bevölkerung.

Es werden sowohl handschriftliche als gedruckte Werke zum
Konkurse zugelassen.

Eine neue Ausgabe eines bereits gedruckten Werkes kann nur
dann Theil daran nehmen, wenn sie bedeutende Aenderungen und
Neubestandtheile enthält, welche, wie die andern Werke, innerhalb
der Konkursperiode, d. h. während eines der .Jahre 1889, 1890,
1891 oder 1892, erschienen sind.

Die Werke können in französischer, flamändischer, englischer,
deutscher, italienischer oder spanischer Sprache abgefaßt sein.

Ausländer, welche an dem Konkurse Theil nehmen wollen, haben
ihre — gedruckten oder manuskriptlichen — Werke vor dein
1. Januar 1893 einzusenden: au Ministère de l 'Agriculture, de
l'Industrie et des Travaux publics à Bruxelles.

Wenn ein manuskriptliches Werk den Preis erlangt, so ist
dasselbe im Laufe des Jahres, welches auf dasjenige der Preiser-
theilung folgt, zu veröffentlichen.

Mit dem Urtheile über den eröffneten Konkurs wird eine vom
König der Belgier zu ernennende Jury von sieben Mitgliedern, drei
belgischer und vier ausländischer verschiedener Nationalität, be-
traut.

B e r n , den 2. März 1888.
Schweizerische Bundeskanzlei.

Reproduzirt im Juli 1888.
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Bekanntmachung.

Von Seite des Schweiz. Handelsstandes wird häufig Beschwerde
darüber geführt, daß Warensendungen ans dem Auslande außer
den Zollgebühren sieh noch mit weitem Gebühren, unter der An-
gabe „für Zollbehandlung", „Provision", „Deklaration", „Revision"
u. s. w., belastet finden.

In Wiederholung früherer Bekanntmachungen wird hiemit neuer-
dings aufmerksam gemacht, daß solche Gebühren weder vom Schweiz.
Zollpersonal, noch für Rechnung der Zollverwaltung bezogen,,
sondern daß seitens der letztem einzig und allein die tarifmäßigen
Zollgebühren erhoben worden. Reklamationen wegen Bezuges von
Nebengebühren wind daher nicht an die Zollverwaltung, sondern
an diejenige Stelle (Speditor oder Güterexpedition an der Grenze),
welche die Zollabfertigung vermittelt, zu richten.

Zugleich wird aufmerksam gemacht, daß die Deklaranten (resp.
die Speditoren oder Güterexpeditionen), welche den Zollstätten
Kollektiv - Deklarationen abgeben, dieWaarensendungenn an ver-
schiedene Adressaten umfassen, dafür entsprechende Kollektiv-Zoll-
quittungen empfangen. Diese bleiben in Händen derDeklaranten,
wogegen dieEinfuhrfrachtbriefe. mit einem zollamtlichen Stempel
abgestempelt werden, aus welchem der Name derZollstätteo und
der Betrag des erhobenen Zolles ersichtlich ist.

Derjenige Warenempfänger, welcher eine Zollquittung zuge-
stellt zu erhalten wünscht, hat zu diesem Ende dafür zu sorgen,
daß für ihn bestimmte Warensendungen durch den Deklaranten
jeweilen mit einer besondern Deklaration zur "Verzollung angemeldet
werden, in welchem Falle auch eine besondere Zollquittung ausge-
fertigt wird.

B e r n , den 1. Februar 1887,

Eidg. Oberzolldirektion.

Reproduzirt im Juli 1888.
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